
 

 

 Gemeinde    

Drackenstein  

 

 

 

Antrag einer Genehmigung zum Abbrennen eines Feuers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Ich bin darüber informiert, dass:     
 zu den nächstgelegenen Bäumen und Gebäuden einen Abstand von mindestens 50 Meter  

einzuhalten ist,     
 zu den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ein Abstand von mindestens 100 Meter     

einzuhalten ist,    
 die Abfälle beim Verbrennungsvorgang so trocken sein müssen, dass sie unter möglichst  

geringer Rauchentwicklung verbrennen,     
 bei starkem Wind nicht verbrannt werden darf,     
 Feuer und Glut beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein müssen,     
 die pflanzlichen Abfälle auf dem Verbrennungsgrundstück angefallen sein müssen,     
 flächenhaftes Abbrennen nicht zulässig ist,     
 das Verbrennen im Übrigen nur im Außenbereich nach den gesetzlichen Vorschriften     

zulässig ist,     
 sich während des Verbrennungsvorgangs erwachsene Personen als Aufsicht bereithalten  

müssen,     
Wasser bereit zu halten ist,     
 ich die Feuerwehrleitstelle Göppingen ZUSÄTZLICH (Tel. 07161/91834-0)     

rechtzeitig vorher verständigen muss,     
 Zuwiderhandlungen ordnungswidrig sind.     

 

2. Ich bestätige, dass eine Haftpflichtversicherung besteht und bestätige, dass ich für die    

Durchführung des Lagerfeuers  - auch bei Nachfolgeschäden – die Verantwortung übernehme  

 

 

 

…………………………………………………………………  

Unterschrift des Antragstellers     

Name, Vorname      

Anschrift Wohnort   

Telefon, E-Mail  
 

Genauer Abbrennort 
(Gemeinde, Gewann, Flurstück)  

 

Abbrenndatum und 

Abbrennzeitraum (von wann bis wann) 

 

Art der pflanzlichen Abfälle 
(z.B. Baumschnitt auf landw. Flächen,  
forstliche Abfälle ,etc.)     

 

Kleinfeuer (z.B. Lagerfeuer)   



 

 

 

 

 

Entscheidung der Behörde:  
 

 

Antrag wird abgelehnt  

Antrag wird genehmigt  

 

Ein Rechtsanspruch auf Genehmigung zum Abbrennen eines Feuers besteht nicht. Bei  
Zuwiderhandlungen gegen  aufgeführte Vorschriften oder sonstiger Gefahren kann die  
Genehmigung widerrufen werden. Sollte bei schon entfachten Feuern Ordnungswidrigkeiten  
festgestellt werden, wird das Feuer von der Feuerwehr kostenpflichtig gelöscht.     

 

 

Drackenstein, den  

 

 

……………………………………………………………..  
Unterschrift der Gemeinde     

 

 
Verteiler:     

Verkehrskommisariat Mühlhausen i.T. 

Polizeiposten Deggingen   

Feuerwehrleitstelle   
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